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ANLAGE 

AZ 

DATUM 

Bundesanstalt 
Technisches Hilfswerk 

Referat Einsatzunterstützung 

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, Landesverband Baden-Württemberg, Burgholzstr. 31, Landesverband Baden-Württemberg 
70376 Stuttgart 

HAUSANSCHRIFT Burgholzstr. 31 

70376 Stuttgart     
TEL 

FAX 

BEARBEITET VON 

E-MAIL 

Bescheid gemäß Informationsfreiheitsgesetz 
hier: Teilablehnung 
Ihre Anfrage per E-Mail vom 08.02.2018 
Zwischenbescheid per E-Mail vom 20.02.2018 

Ihre E-Mail vom 21.02.2018 
Budgetverteilung auf die RSt 2017 

100-U3/106-05-02 
Stuttgart, 28. Februar 2018 

Am 08.02.2018 haben Sie per E-Mail eine Auskunft über die Verteilung der 
Selbstbewirtschaftungsmittel (SB-Mittel), innerhalb des THW Landesverbandes Baden- 
Württemberg, mit Auflistung der Ortsverbände und der jeweils zugewiesenen Summen sowie 

des zugehörigen Verteilungsschlüssels inklusive Erläuterung des Schlüssels gemäß $ 1 des 
Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes (IFG) sowie $ 3 

Umweltinformationsgesetz (UIG) sowie des $ 1 des Gesetzes zur Verbesserung der 
gesundheitsbezogenen Verbraucherinformationen (VIG) in der Dienststelle des 
Landesbeauftragten des THW für Baden-Württemberg (LB-DSt) angefordert. 

L 

Ihrem Auskunftsersuchen kann die LB-DSt nur bedingt nachkommen, da die gewünschten 

Informationen nicht vorliegen bzw. existieren, daher wird Ihr Auskunftsersuchen hiermit in 
Teilen abgelehnt. 

u. 

Gemäß Beschluss des Führungskreises des THW Landesverbandes Baden-Württemberg vom 

29.09.2003, sind Mittel des Titels 06 29 532 05 (SB-Mittel), auf die damaligen 
Geschäftsstellen, heute Regionalstellen (RSt), durchbudgetiert und werden dort entsprechend



SEITE2 VON3 eigenverantwortlich verwaltet und gemal) eigenen Buagei- vorgaven all wies Vitsvorvaluuc 

weiterverteilt. 

Wie diese Weiterverteilungen der Mittel in den RSt im Einzelnen geregelt sind, ist in der LB- 

DSt nicht detailliert bekannt. Auch wurden bisher im Rahmen der Dienstaufsicht diese 
Informationen nicht erhoben, da auch nach mehrfacher Prüfung durch den Bundesrechnungshof 
und die interne Revision keine Beanstandungen in diesem Bereich auftraten. 

Ihnen kann ich daher nur eine Übersicht über die Mittelverteilung an die RSt für das Jahr 2017 
1 1 

ZUKOIMIMEI TAaSSEen. 

Grundlage der Verteilung auf die RSt ist der sogenannte bundeseinheitliche Neuhäuser- 

Schlüssel, nach dem die Mittel auch auf die einzelnen Landesverbände verteilt werden. Dieser 

besteht im Wesentlichen aus den Kosten pro Einheit nach dem Komponentenmodell, welches 

zu diesem Zeitpunkt aktuell war (Bericht L/ BW vom 31.07.03). Dieses wurde im 
Landesverband Baden-Württemberg noch durch die Kosten für zwei Fachberater je 
Ortsverband erweitert (zweite Spalte). Diese bildet somit den prozentualen Verteilerschlüssel 

für die SB-Mittel auf die Regionalstellen im Landesverband. 

Sollten Sie weitere Daten aus Vorjahren benötigen, kontaktieren Sie mich bitte kurz. 

II. 

Gründe gemäß UIG und VIG Auskünfte zu erteilen, sind nach Frageinhalt nicht ersichtlich und 
werden daher nicht weiter geprüft. 

Ein Auskunftsinteresse gemäß IFG wird hingegen bejaht, jedoch mit der Einschränkung, dass 
die gewünschten Informationen in vollem Umfang nicht existieren bzw. vorliegen. 

Gemäß Anwendungshinweise zum Informationsfreiheitsgesetzes (Bek. d. BMI vom 21.11.2005 
— V 5a - 130 250/16 -) Punkt 9 c) sind Behörden „nicht verpflichtet, bei ihr nicht vorhandene 

Informationen zu beschaffen. Ebenso wenig muss sie Informationen nach Wünschen des 
Antragstellers aufbereiten“. 

Sollten Sie dennoch auf die Erhebung der geforderten Informationen bestehen, handelt es sich 
gemäß Verordnung über die Gebühren und Auslagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz 

(Informationsgebührenverordnung — IFGGebV) Anlage (zu $ 1 Abs. 1) — Gebühren- und 
Auslagenverzeichnis, nicht mehr um eine einfache, kostenfreie Auskunft. Von daher müsste ich 

in diesem Falle eine Kostenpauschale gemäß Teil A Gebühren — Nr. 1.3 in Höhe von 90 Euro 

verlangen (Abfrage von 9 Regionalstellen a 10 Euro). Ggf. fallen weitere Kosten gemäß Teil B 
Auslagen für die Erstellung von Kopien an. 

IV. 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Zustellung Widerspruch 

erheben.



seıresvons3 Der Widerspruch ist beim Landesbeauftragten für Baden-Württemberg der Bundesanstalt 
Technisches Hilfswerk, Burgholzstraße 31, 70376 Stuttgart, einzureichen oder zur 

Niederschrift zu erklären. Die Frist wird auch dadurch gewahrt, dass Sie den Widerspruch beim 

Präsidenten der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, Provinzialstraße 93, 53127 Bonn, 

einreichen. Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt 
werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Im Auftrag    
   

eiter Einsatzunterstützung 
THW Landesverband Baden-Württemberg





  

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk Seite 1 Landesverband Baden-Württemberg 

Bundesanstalt THW - LV BW - Budgetplanung - Verteilerschlüssel 

  

Anlässlich der Tagung des FK-LV BW am 29. September 2003 wurde vereinbart, 
Zuweisungen für den Bereich VIl. ab dem Haushaltsjahr 2004 nach folgendem Schlüssel 

zu berechnen: 
  

VII. Ausstattung, SB-Mittel, Mehraufwand etc., IT 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vv11.1 811 01 - Erwerb von Fahrzeugen 

V11.2 812 01 - Erwerb von Geräten + Ausrüstungsgegenständen 

V1.3 811 01 - Erwerb von Fahrzeugen - FGr. Ö, SEEBA, SEEWA 
812 01 - Erwerb von Geräten + Ausrüstungsgegenständen - FGr. Ö, SEEBA, SEEWA 

V11.4 412 01 - Aufwendungen für ehrenamtliche Helfer 

V11.5 812 55 - Erwerb von DV-Anlagen und Software 

V11.6 532 05 - Ausgaben der Ortsverbände 

GFB Gesamtkosten gemäß Kostentabelle 

Bericht LV BW inclusive 2 Fachberater Schlüssel 
vom 31.07.03 im OV-Stab (in %) 

Biberach 729.550 733.150 11,25 

Freiburg 795.463 799.783 12,27 

Göppingen 666.449 670.049 10,28 

Heilbronn 630.473 633.713 9,72 

Karlsruhe 767.753 771.713 11,84 

Mannheim 701.236 704.836 10,81 

Stuttgart 691.177 694.417 10,65 

Tübingen 649.636 653.236 10,02 

Villingen-Schwenningen 852.434 857.114 13,15 

Gesamt 6.484.171 6.518.011 100,00           
  

Haushalt - Festsetzung der Haushaltsmittel 2004.xIs Verteilerschlüssel Verfasser: Sina Wirth 
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